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Überschüsse sollen an die Bürger zurückfliessen
Im Kanton Zürich lancieren die Jungfreisinnigen eine neue Steuerinitiative – nach Basler Vorbild, wo sogar die SP zugestimmt hat

ZENO GEISSELER

Die Befürworter von Steuersenkungen
haben im Kanton Zürich einen schwe-
ren Stand. Erst vor knapp zwei Mona-
ten haben die Stimmberechtigten Nein
gesagt zu einer Reduktion der Unter-
nehmenssteuern. Dabei verlangt Zürich
schweizweit die höchsten Tarife.

Nun nehmen die Zürcher Jungfrei-
sinnigen einen weiteren Anlauf. Sie sam-
meln ab sofort Unterschriften für eine
neue Volksinitiative. Diese ist aber nicht
als Reaktion auf das Nein vom 18. Mai
zu verstehen, sondern ein Vorhaben, das
schon viel länger in der Pipeline war.

Der Hintergrund ist, dass die Kan-
tone in den letzten Jahren viel bessere
Abschlüsse als budgetiert präsentiert
haben. Der Kanton Zürich etwa hatte
für das Corona-Jahr 2021 ein riesiges
Defizit von über 900 Millionen Franken
veranschlagt. Tatsächlich schloss er die
Rechnung mit einem Überschuss von
gut 750 Millionen Franken ab – eine
Differenz von über anderthalb Milliar-
den Franken. Im Jahr darauf war es ganz
ähnlich: Eine halbe Milliarde Minus an-
gesagt, am Ende eine halbe Milliarde
Plus verbucht. Eine Abweichung von
einer Milliarde also.

Dass es dem Kanton viel besser lief
als befürchtet, war damals kein Nachteil.
Ausserdem war es besonders schwierig,
abzuschätzen, was finanziell auf den
Kanton zukommen würde. Doch das
Muster findet sich auch ausserhalb der
Covid-Jahre, und auch in anderen Kan-
tonen. Immer wieder schliessen die
Rechnungen viel besser ab als erwar-
tet, und das sorgt querbeet für Kritik.
Linke finden, die Regierung habe syste-
matisch zu konservativ budgetiert und
damit den Bürgern Leistungen vorent-
halten. Bürgerliche betonen, der Staat
habe den Steuerzahlern mehr Geld ab-
genommen als nötig.

Auch bei roten Zahlen

Die Zürcher Jungfreisinnigen fordern
nun, dass unerwartete Überschüsse
künftig an die Steuerzahler rückerstat-
tet werden. Sowohl Privatpersonen wie
Unternehmen sollen davon profitieren.
Wenn der Kanton zum Beispiel ein Plus
von 100 Millionen Franken budgetiert
hat und er tatsächlich einen Über-
schuss von 400 Millionen Franken er-
zielt, dann soll er 300 Millionen Fran-
ken auszahlen. Dazu soll der Steuer-
fuss gesenkt werden.

Die Regel soll sogar dann zur An-
wendung kommen, wenn der Kanton
rote Zahlen schreibt. Auch wenn er ein
Defizit von einer Milliarde Franken bud-
getiert hat und am Schluss «nur» ein Mi-
nus von 500 Millionen Franken erzielt,
soll die Differenz ausgeschüttet werden.

Ein einschränkender Faktor ist die
Verschuldung. Ist der Kanton hoch ver-
schuldet, sollten unerwartete Über-
schüsse nicht oder nur zum Teil rück-
erstattet werden. Nach dem Vorschlag
der Jungfreisinnigen würde der Kanton
Zürich aufgrund seiner Nettoverschul-
dung momentan knapp die Hälfte eines
nicht budgetierten Überschusses rück-
vergüten. Im obigen Beispiel würden
also nicht 300 Millionen Franken aus-
geschüttet, sondern nur 150.

In der Initiative nicht vorgesehen ist
ein Automatismus in die Gegenrichtung:
Fällt der Jahresabschluss schlechter aus
als budgetiert, gibt es also keine Nach-
schusspflicht. Stattdessen müssten dann
wie heute Regierung und Parlament ent-
scheiden, wie zu reagieren ist. Keine Fol-

gen hat die Initiative für die Gemeinde-
finanzen. Die Vorlage tangiert nur das
kantonale Budget.

In Basel gäbe es 2500 Franken

Die Idee mit der Rückvergütung ist
keine Erfindung der Zürcher Jungfrei-
sinnigen. Zürich ist auch nicht der erste
Kanton, in dem sie zum Thema wird. In
Basel-Stadt hat das Parlament eine ähn-
liche Vorlage bereits überwiesen. Basel
ist deswegen spannend, weil nicht nur
die üblichen Verdächtigen, also die Bür-
gerlichen, das Vorhaben im Parlament
unterstützt haben, sondern sogar die
Sozialdemokraten, wenn auch zähne-
knirschend. Die Basler SP-Finanzdirek-
torin Tanja Soland sagte in der Debatte,
sie finde die Idee spannend.

Dabei geht es um ansehnliche Be-
träge. Die Basler Regierung hat aus-
gerechnet, dass in den letzten Jahren
pro Kopf im Durchschnitt rund 2500
Franken ausgeschüttet worden wären,
wenn es die Regelung schon gegeben

hätte. Die Basler Regierung ist nun
daran, einen Vorschlag auszuarbeiten,
wie ein solches Modell im Detail um-
gesetzt werden soll.

Die Zürcher Jungfreisinnigen haben
sich vom Basler Vorschlag inspirieren
lassen. Würde ein Betrag von 425 Mil-
lionen Franken rückerstattet, könnte
ein Zürcher Ehepaar mit einem steuer-
baren Einkommen von 200 000 Fran-
ken und einem Vermögen von 200 000
Franken mit rund 1600 Franken rech-
nen. Dies geht aus einem Rechenbei-
spiel der Jungfreisinnigen hervor. Das
ist vergleichsweise viel Geld, allerdings
gilt es zu berücksichtigen, dass das glei-
che Ehepaar mit Wohnsitz in der Stadt
Zürich in einem gewöhnlichen Jahr rund
42 000 Franken an Gemeinde-, Kan-
tons- und Bundessteuern abliefert.

Immer wieder gescheitert

Der liberale Think-Tank Avenir Suisse
hat sich intensiv mit solchen Rück-
vergütungen beschäftigt. Aus sei-

ner Sicht wäre es grundsätzlich vorzu-
ziehen, wenn ein Kanton die Steuern
regulär senken würde. Aber die Hür-
den dafür seien oft hoch und die Pro-
zesse langwierig, schreibt die Organisa-
tion in einem Bericht. Von ersten Dis-
kussionen bis zur tatsächlichen Senkung
könnten Jahre vergehen. Eine Rückver-
gütung von Überschüssen hingegen sei
rasch umsetzbar und deshalb die zweit-
beste Lösung.Avenir Suisse betont, dass
ein Kanton auch mit dem neuen System
weiterhin Überschüsse budgetieren –
und behalten – kann. Denn rückerstat-
tet werde nur der Mehrertrag, der nicht
beabsichtigt gewesen sei.

Es ist davon auszugehen, dass es den
Jungfreisinnigen mühelos gelingen wird,
die benötigten 6000 Unterschriften für
ihre Initiative zu sammeln. Denn sie
werden ausser von ihrer Mutterpartei
auch von der GLP und von der Jungen
SVP unterstützt. Die SVP als grösste
bürgerliche Kraft im Kanton Zürich
dürfte die Forderung auch mittragen,
sie ist in dieser frühen Phase aber noch
nicht offiziell angefragt worden.

Auf einem anderen Papier steht, ob
die Initiative an der Urne durchkom-
men wird. Die Zürcher Jungfreisinni-
gen sind in früheren Jahren mehrmals
mit Steuerinitiativen gescheitert. Dar-
unter war 2020 die Mittelstandsinitia-
tive, mit der die Steuerbelastung ge-
senkt werden sollte. Die Jungfreisinni-
gen argumentierten schon damals, dass
der Staat zu hohe Überschüsse erziele
und dieses Geld zurückgegeben wer-
den müsse. Doch die Vorlage fiel durch.
Sie kam auf nicht einmal 30 Prozent
Ja-Stimmen.

Elias Pernet ist Co-Präsident der
Steuerrabattinitiative. Er sagt: «Die Zu-
sammenarbeitundZustimmungderGLP
zeigt,dass wir auch Mitte-Links überzeu-
gen können. Ausserdem ist unser Vor-
haben risikoarm, weil wir nur die struk-
turellen Überschüsse rückvergüten. Der
Staat muss deswegen keine Leistungen
abbauen.» Pernet verweist zudem auf
den Erfolg im eher linken Basel.

Claudio Zihlmann ist der Frak-
tionspräsident der FDP im Zürcher
Kantonsrat. «Wir sind überzeugt, mit
der Initiative eine grosse parteiüber-
greifende Unterstützung zu erhalten»,
sagt er. Zu viel bezahlte Steuern ge-
hörten zurück an die Steuerzahler.
«Das leuchtet jedem ein», sagt er. Die
Jungfreisinnigen haben nun bis Anfang
Januar 2026 Zeit, um ihre Unterschrif-
ten zu sammeln.

Die Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons Zürich könnten in den Genuss von Steuerrückzahlungen kommen, wenn der
Vorstoss der Jungfreisinnigen erfolgreich ist. ANNICK RAMP / NZZ

Fünf Zürcher Stadtpolizisten freigesprochen
Laut dem Bezirksgericht Zürich lassen sich weder übermässige Gewaltanwendung noch rassistische Äusserungen der Beamten belegen

TOM FELBER

Der Vorwurf gegen die angeklagten Zür-
cher Stadtpolizisten lautete auf Amts-
missbrauch. Und zwar bei der Verhaf-
tung eines damals 15-jährigen dunkel-
häutigen Jugendlichen im August 2021.
Ort des Geschehens: ein Brennpunkt im
Zürcher Friesenberg-Quartier.

Der Polizeieinsatz landete vor dem
Zürcher Bezirksgericht.Der Prozess fand
am 6. Februar statt, am 27. Juni hat das
Gericht die Urteile gefällt, aber erst jetzt
mündlich eröffnet:Eine Beamtin und vier
Beamte sind vomVorwurf desAmtsmiss-
brauchs freigesprochen worden.

Die Staatsanwältin hatte für jeden
der fünf Polizisten im Alter von zwi-
schen 34 und 49 Jahren je eine bedingte
Geldstrafe von 90 Tagessätzen verlangt.
Sie warf ihnen vor, bei der Verhaftung
sowie der späteren erkennungsdienst-
lichen Behandlung des Teenagers un-
angemessene Gewalt angewendet zu
haben. Die Beschuldigten und ihre Ver-
teidiger plädierten auf Freisprüche.

An jenem 25. August hatte ein pri-
vater Sicherheitsmann im Friesenberg-
Quartier die Stadtpolizei Zürich verstän-
digt. Er wollte gegen mehrere Jugend-
liche ein Hausverbot aussprechen, die

sich bei der Einfahrt einerTiefgarage auf-
hielten. Die Garage galt als Brennpunkt
für Vandalismus und Drogenhandel. In
solchen Fällen ist die Anwesenheit der
Polizei notwendig, da nur sie die Perso-
nalien der Betroffenen aufnehmen darf.

Renitent verhalten

Als eine zweiköpfige Patrouille der
Stadtpolizei – eine Frau und ein Mann –
gegen 19 Uhr 30 bei der Tiefgarage ein-
traf, soll sie von den Jugendlichen be-
reits aggressiv empfangen und beleidigt
worden sein. Unter anderem sei die Poli-
zistin als «Nutte» beschimpft worden, so
ihr Verteidiger. Gemäss Anklage habe
der männliche Polizist versucht, dem
Jugendlichen sein Knie in den Magen
zu rammen. Er habe den Teenager dann
grundlos zu Boden geführt. Dieser sei
mit dem Kopf auf den Asphalt aufge-
schlagen. Bei der Verhaftungsaktion
verlor der Jugendliche einen Zahn.

Die Patrouille musste Verstärkung
anfordern. Der Jugendliche wurde ver-
haftet und auf eine Polizeiwache ge-
bracht. Es ist Vorschrift, dass alle Perso-
nen in polizeilichem Gewahrsam einer
Identifikation und zur Vermeidung von
Eigen- oder Fremdgefährdung einer Lei-

besvisitation unterzogen werden.Wegen
derAggressivität des Jugendlichen konn-
ten die Polizisten diese Massnahmen
aber nicht durchführen.Deshalb wurden
drei Beamte der Spezialeinheit «Inter-
ventionsgruppe» aufgeboten. Diesen
dreien wird vorgeworfen, beim Scannen
der Zeigefinger den Jugendlichen in
einen «Zangengriff» genommen und ihn
gewürgt zu haben,bis er keine Luft mehr
bekommen habe.Zudem seien seine Fin-
ger «in kruder Weise» nach hinten ge-
bogen worden. Ein Beamter habe zum
Jugendlichen auch noch gesagt, er solle
nach Afrika zurück, wo er hingehöre.

Die Beamten wiesen im Gerichtssaal
alle Vorwürfe zurück. Der Jugendliche
sei sehr aggressiv und beleidigend auf-
getreten, habe seine Hände zu Fäusten
geballt. Er sei nicht gewürgt worden, die
Finger seien nicht gebogen worden, und
der rassistische Ausspruch sei nicht ge-
fallen. Die Verteidiger der Beamten er-
klären, es gehöre in solchen Fällen zur
Aufgabe der Polizisten, kontrollierten
Zwang auszuüben. Die Behauptungen
des Jugendlichen hätten keinen Wahr-
heitsgehalt. Dass überhaupt Anklage er-
hoben worden sei, habe vor allem den
Grund, dass sich die Staatsanwältin vor
einer Medienkampagne des Gegen-

anwalts gefürchtet habe, wenn sie das
Verfahren eingestellt hätte.

BiszurUrteilseröffnunghatesso lange
gedauert, weil dem Anwalt des Privat-
klägers nach dem Prozess noch eine Frist
zu einer schriftlichen Stellungnahme ge-
setzt worden war. Bei der Urteilseröff-
nung fünf Monate nach derVerhandlung
spricht der Einzelrichter alle fünf Polizis-
ten frei. Die Schadenersatz- und Genug-
tuungsforderungen werden auf den Weg
der Staatshaftung verwiesen.

Videos widerlegen Vorwürfe

Von einem Teil der Polizeiaktion lie-
gen Handyvideos vor, die von einem der
Jugendlichen angefertigt worden waren.
Wie der Einzelrichter erklärt, sei auf den
Videoaufnahmen keine übermässige oder
unnötige Gewalt zu sehen; auch kein be-
haupteter Kniestoss eines Beamten.Man
sehe nicht,dass ein Beamter dem Jugend-
lichen das Bein gestellt habe oder dass der
Jugendliche mit dem Gesicht hart auf den
Asphalt aufgeschlagen sei, wie behaup-
tet worden war. Man sehe aber, dass sich
der Jugendliche auch noch heftig gewehrt
habe, nachdem er bereits zu Boden ge-
führt worden sei. Es gebe erhebliche Un-
stimmigkeiten und Widersprüche in der

Aussage des Betroffenen und seiner Kol-
legen. Sie hätten Gewaltanwendungen
geschildert, die durch die Videoaufnah-
men «klar widerlegt» seien. Ein grund-
loses Zu-Boden-Führen sei nicht festzu-
stellen.DieAussagen der Polizisten seien
glaubhaft.In dubio pro reo müsse deshalb
ein Freispruch erfolgen.

Auch bei der erkennungsdienst-
lichen Behandlung des Teenagers auf
der Polizeiwache habe sich dieser sehr
renitent verhalten. Seine festgestellten
Verletzungen könnten mit seiner massi-
ven Gegenwehr und seinem Sperren er-
klärt werden und würden nicht auf eine
übermässige Gewaltanwendung hinwei-
sen. Die drei in dieser Phase involvierten
Polizisten hätten den Ablauf alle gleich
geschildert. Belege für eine übermässige
Gewaltanwendung und eine rassistische
Äusserung liessen sich nicht erstellen.

DerAnwalt des heute 19-jährigen Pri-
vatklägers hat noch im Gerichtssaal in
allen fünf Fällen Berufung erklärt.Schon
die Verhaftung an sich sei nicht gerecht-
fertigt gewesen, und er beharrt auf dem
Standpunkt, die Beamten hätten grund-
los übermässige Gewalt angewendet.

Urteile GG240186, GG240188 bis GG240191
vom 27. 6. 2025, noch nicht rechtskräftig.


